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Zielvereinbarung
Unser Ziel ist es, das Leben und die Gesundheit aller Personen zu schützen und gleichzeitig einen effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Ressourcen zu gewährleisten. Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz sowie Energieeffizienz haben in unserem Unternehmen höchste Priorität und werden kontinuierlich verbessert.
Alle Auftragnehmer verpflichten sich, diese Grundsätze zu unterstützen und sie gleichrangig zu Qualität und Wirtschaftlichkeit in ihre betriebliche Organisation zu integrieren.
Zweck
Diese Sicherheitsanweisung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Auftraggeber und den Fremdfirmen einschließlich deren Subunternehmern. Sie gilt für alle Tätigkeiten auf dem Gelände des Auftraggebers, wie beispielsweise die Errichtung, Änderung oder Wartung von Gebäuden, Maschinen und Anlagen sowie die Herstellung, Entsorgung oder die Erbringung technischer Dienstleistungen.
Die Anweisung schafft Transparenz über geltende Sicherheits-, Gesundheits- und Energieanforderungen und dient der Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen sowie unnötigen Energieverbrauchs.
Die Anweisung ersetzt nicht die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie berufsgenossenschaftliche Regeln und DGUV-Vorschriften.
Verantwortlichkeiten
· Der Auftragnehmer benennt vor Beginn der Arbeiten schriftlich einen verantwortlichen Ansprechpartner sowie einen aufsichtführenden Mitarbeiter
· Der Auftraggeber benennt den zuständigen Ansprechpartner für Sicherheit, Koordination und Freigaben
· Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, die Sicherheit seiner Mitarbeiter und Subunternehmer sowie die ordnungsgemäße Durchführung seiner Arbeiten verantwortlich
· Subunternehmen dürfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers und nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen eingesetzt werden
Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung
· Vor Beginn der Tätigkeiten hat die Fremdfirma eine tätigkeitsspezifische Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 ArbSchG und §3 BetrSichV durchzuführen und auf Verlangen vorzulegen
· Die Mitarbeiter der Fremdfirma sind vor Arbeitsbeginn über Gefährdungen, Schutzmaßnahmen und besondere Regeln des Auftraggebers zu unterweisen
· Unterweisungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen
· Die Mitarbeiter müssen sämtliche Betriebsanweisungen, Alarmpläne, Rettungswege und Brandschutzregeln kennen
Allgemeine Bestimmungen
· Rauchverbot gilt auf dem gesamten Gelände, außer in den gekennzeichneten Bereichen
· Alkohol oder andere berauschende Mittel sind verboten
· Hinweisschilder, Zugangsregelungen und PSA-Vorgaben sind einzuhalten
· Der Auftraggeber ist berechtigt, Personen ohne erforderliche PSA oder Befähigungsnachweise vom Gelände zu verweisen
· Verkehrswege, Rettungswege, Feuerlöscheinrichtungen und Notausgänge sind jederzeit freizuhalten
· Ressourcen wie Strom, Wasser, Gas und Druckluft sind sparsam einzusetzen
Energiemanagement
Die Fremdfirmen unterstützen das Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 des Auftraggebers
· Geräte, Maschinen und Beleuchtung sind nur während der tatsächlichen Nutzung eingeschaltet zu lassen
· Energieintensive Arbeitsmittel (z. B. Heizgeräte, Kompressoren, Trocknungsgeräte) dürfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers betrieben werden
· Leckagen oder unnötige Energieverbräuche sind unverzüglich zu melden
· Arbeiten sind so zu planen, dass Energieverbrauch minimiert wird (z. B. Nutzung gebündelter Arbeitsphasen, Vermeidung von Leerläufen)
· Fremdfirmen sind angehalten, Hinweise zur Verbesserung der Energieeffizienz einzubringen
Notausgänge, Rettungswege und Notfallversorgung
· Vor Arbeitsbeginn hat der Auftragnehmer sich über Rettungswege, Notausgänge und Sammelpunkte zu informieren
· Erste-Hilfe-Material und Ersthelfer sind durch die Fremdfirma bereitzustellen
· Arbeits- und Beinaheunfälle sind unverzüglich schriftlich zu melden
· Notfälle sind entsprechend der örtlichen Alarmpläne zu melden und Eskalationsketten einzuhalten
Verkehrsordnung
· Auf dem Gelände gelten StVO und StVZO
· Bedienpersonal für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte muss entsprechende Befähigungsnachweise mitführen
· Wege dürfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers gesperrt oder eingeschränkt werden
Aufsicht und Anmeldung
· Die Fremdfirma hat sich vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten beim zuständigen Ansprechpartner des Auftraggebers an- und abzumelden
· Gefährdungen, die durch die eigenen Arbeiten entstehen, sind aktiv mitzuteilen
· Bei parallelen Tätigkeiten ist eine koordinierte Abstimmung zwingend erforderlich
Arbeitsplätze
· Arbeiten sind nur in den freigegebenen Bereichen durchzuführen
· Patientensensitive Zonen sind vor Gefahrenstoffen, Staub, Lärm und Dämpfen zu schützen
· Die Verschleppung von Schmutz und Keimen ist zu vermeiden
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
· Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur unter Leitung einer Elektrofachkraft nach DGUV Vorschrift 3 erfolgen
· Provisorische Einspeisungen und Schaltungen bedürfen der Freigabe des Auftraggebers
· Elektrische Betriebsmittel müssen geprüft sein (BetrSichV / DGUV Vorschrift 3)
· Energieeffiziente Geräte sind bevorzugt einzusetzen
Maschinen, Geräte und Werkzeuge
· Maschinen dürfen nur im betriebssicheren Zustand eingesetzt werden
· Veränderungen oder Manipulationen an Sicherheitseinrichtungen sind verboten
· Bei Nutzung von Geräten des Auftraggebers gilt: Übernahmeprüfung, Rückgabe im Originalzustand, unverzügliche Meldung von Schäden
Leitern, Gerüste und Arbeitsbühnen
· Auf- und Abbau nur nach Absprache
· Jährliche Prüfungen sind nachzuweisen
· Geräte müssen eindeutig gekennzeichnet sein
Versorgungsleitungen
· Arbeiten an Gas-, Wasser-, Öl-, Heizung-, Druckluft- oder anderen Leitungen erfordern schriftliche Freigabe
· In- und Außerbetriebnahmen erfolgen nur mit Zustimmung des Auftraggebers
Gefahrstoffe und Entsorgung
· Gefahrstoffe müssen gekennzeichnet und sicher verpackt sein
· Sicherheitsdatenblätter müssen vorliegen
· Lagerung und Einsatz dürfen nur in freigegebenen Bereichen erfolgen
· Restmengen und Abfälle sind vom Auftragnehmer ordnungsgemäß zu entsorgen
· Stoffe mit CMR-Potenzial dürfen nur nach Abstimmung eingesetzt werden
Arbeiten auf Verkehrswegen, Dächern und Höhenarbeiten
· Bereiche sind abzusichern; Flatterband ist unzureichend
· Belastungsgrenzen von Böden und Decken sind einzuhalten
· Arbeiten auf Dächern erfolgen nur nach gemeinsamer Begehung und Freigabe
Heißarbeiten
· Schweiß-, Trenn- und andere Heißarbeiten sind freigabepflichtig
· Feuerlöscher, Brandwachen und Schutzmaßnahmen sind bereitzustellen
· Freigabe ist an der Arbeitsstelle vorzuhalten
Dokumentation
Folgende Unterlagen sind auf Verlangen vorzulegen:
· [bookmark: _GoBack]Gefährdungsbeurteilung
· Unterweisungsnachweise
· Prüfungen der Arbeitsmittel
· Befähigungs- und Qualifikationsnachweise
· Freigaben (Heißarbeiten, Elektrik etc.)
· energiebezogene Abweichungen oder Auffälligkeiten
· Die Dokumentation ist während der gesamten Auftragserfüllung verfügbar zu halten.
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